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Beratung wegen Ordnungswidrigkeiten35 

§46
(1) Ordnungswidrigkeiten sind schuldhaft begangene Rechtsverletzungen, die eine 

Disziplinlosigkeit zum Ausdruck bringen und die staatliche Leitungstätigkeit erschweren 
oder die Entwicklung des sozialistischen Gemeinschaftslebens stören, jedoch die Interessen 
der sozialistischen Gesellschaft oder einzelner ihrer Bürger nicht erheblich verletzen und 
deshalb keine Straftaten sind.

(2) Zu den Ordnungswidrigkeiten gehören auch Zoll- und Devisenverstöße. Das sind 
Rechtsverletzungen, die den ordnungsgemäßen Waren-, Devisen- und Geldverkehr über 
die Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik stören oder die gesetzlich vorge
schriebenen Kontrollmaßnahmen behindern oder erschweren, soweit sie nicht wegen 
ihrer Art und Schwere als Straftaten zu verfolgen sind.

§47
(1) Die Konfliktkommission berät und entscheidet über Ordnungswidrigkeiten, wenn 

ihr die Sache von Ordnungsstrafbefugten übergeben wird. %
(2) Eine Übergabe kann erfolgen, wenn der Sachverhalt aufgeklärt und mit Rücksicht 

auf den Charakter und die Umstände der Ordnungswidrigkeit sowie die Persönlichkeit 
des beschuldigten Bürgers eine bessere erzieherische und vorbeugende Einwirkung durch 
die Konfliktkommission zu erwarten ist.

(3) Unter diesen Voraussetzungen können insbesondere Ordnungswidrigkeiten über
geben werden, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verletzung betrieblicher 
Pflichten des Bürgers stehen oder das sozialistische Gemeinschaftsleben im Wohngebiet 
der Stadt oder in der Gemeinde beeinträchtigen.

(4) Zoll- und Devisenverstöße können auch dann übergeben werden, wenn bereits durch 
die Organe der Zollverwaltung der DDR eine Einziehungsmaßnahme verfügt wurde.

§48
(1) Zur Sicherung einer gründlichen Beratung der Sache haben die Übergabeentschei

dungen vor allem zu enthalten
— eine Darstellung des Sachverhalts und der vorliegenden Beweismittel
— die Angabe der verletzten Bestimmung
— die Begründung für die Übergabe der Sache an die Konfliktkommission
— Hinweise auf Ursachen und Bedingungen der Ordnungswidrigkeit.

(2) Die Konfliktkommission kann bis zum Abschluß der Beratung die Sache an das 
übergebende Organ zurückgeben, wenn die Übergabevoraussetzungen (§ 47) nicht vor
liegen. Das übergebende Organ bearbeitet dann diese Sache abschließend.36

§49
(1) Mit der Beratung soll der beschuldigte Bürger angehalten werden, sich diszipliniert 

zu verhalten und die Interessen der sozialistischen Gesellschaft oder einzelner ihrer Bürger 
zu achten. Wird dieser Zweck mit der Beratung erreicht, kann von Erziehungsmaßnahmen 
abgesehen werden. Dies ist im Beschluß festzuhalten.
35. Vgl. Gesetz zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — vom 12. 1. 1968 (GBl. I S. 101), 

§§31 f. ; § 63 unter dieser Reg.-Nr.
36. Vgl. Gesetz zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — vom 12. 1. 1968 (GBl. I S. 101), 

§ 32 Abs. 2.
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